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Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (935 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter­
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz geändert, 

wird 

Der Urlaubsentgeltanspruch des Arbeitnehmers 
auf Grund des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti­
gungsgesetzes richtet sich gegen die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse; die Auszahlung erfolgt in der 
Regel über den Arbeitgeber. Durch verfrühte oder 
grundlose Einreichung um Urlaubsentgelte sowie 
durch Säumigkeit bei der Zuschlagsentrichtung 
kommt es zu einer Belastung des Budgets der Bau­
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse. Der in 
der gegenständlichen Regierungsvorlage enthaltene 
Gesetzentwurf enthält deshalb in diesem Zusam­
menhang Bestimmungen 
- über die Verpflichtung des Arbeitgebers zur 

Leistung von Zinsen für gehortete Urlaubsent­
gelte; 
über die Einführung eines Rückstandsausweises 
zur Eintr~ibung von Zuschlagsrückständen; 
zur Anpassung der Vorschriften über die 
Betriebsnachfolgerhaftung an die vergleichbare 
Regelung des ASVG. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit­
zung am 20. Juni 1989 in Verhandlung genommen. 
In der Debatte, an der außer dem Berichterstatter 
die Abgeordneten Mag. Hau p t und H e sou n 
das Wort ergriffen, wurde von den Abgeordneten 
Ren n e rund Dr. S c h w i m m e rein Abände­
rungsantrag betreffend Art. I Z 5 (§ 25 a Abs. 7) 
und Art. II gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung des oberwähnten 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Ren n e r 
und Dr. S c h w i m m e r mit Stimmenmehrheit 
angenommen. 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen gegen­
, über der Regierungsvorlage wird folgendes 
bemerkt: 

Zu ZI: 

Die im Abs. 7 des § 25 a vorgesehene Regelung 
über die Haftung der zur Vertreturig juristischer 
Personen berufenen Personen sowie der gesetzli­
chen Vertreter natürlicher Personen, die neben die 
Haftung der durch sie vertretenen Zuschla,gs­
schuldner tritt, ist ident mit der bisherigen Rege­
lung in § 67 Abs. 10 ASVG. Diese Bestimmung ist 
aber nunmehr durch Erkenntnis des Verfassungsgec 

richtshofes vom 9. März 1989 als verfassungswidrig 
aufgehoben worden. Die Kundmachung des Bun­
deskanzlers vom 27. April 1989 über die Aufhe­
bung des § 67 Abs. 10 ASVG wurde im Bundesge­
setzblatt Nr. 218 verlautbart. In Kraft tritt die Auf­
hebung mit Ablauf des 28. Feber 1990. 

N ach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes 
ergibt sich die fehlende sachliche Rechtfertigung 
des § 67 Abs. 10 aus dem letzten Halbsalz des 
Abs. 10, wonach nicht wie in der Bundesabgaben­
ordnung die mangelnde Einbringlichkeit der Bei­
träge, sondern die nicht erfolgte Entrichtung sei­
tens der Gesellschaft maßgebend für die Haftung 
des Vertreters neben der Gesellschaft ist. 

Aus diesem Umstand folgt zwingend die Not­
wendigkeit der Änderung des § 25 a Abs. 7. 

Der nunmehrige Text orientiert sich am Wort­
laut des § 9 Bundesabgabenordn:ung, der vom V 7r­
fassungsgerichtshof als sachlich gerechtfertigt 
angesehen wird. 

ZuZ2: 

Da es nicht mehr möglich ist, das Gesetz vor 
dem Termin des vorgesehenen Inkrafttretens am 
1. Juli 1989 kundzumachen, 'käme es zu einem 
rückwirkenden Inkrafttreten der BUAG-Novelle, 
das vor allem Verfahrensprobleme nach sich ziehen 
könnte. 

Es erscheint daher zweckmäßig, den Inkrafttre­
tenstermirt mit 1. August 1989 festzulegen. 

---, 
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':FeniH'sihdwahlscheirwch bei Inkra:fttreten der 
BU:A:G~Nb'\feHe-ff(jth~ Verwaltungsverfahren bei 
den Bezirksverwaltungsbehörden anhängig, denen 

ohne Übergangsbestimmung jeglicher 
Rechtsgrund entzogen würde. 

Es erscheint daher sinnvoll, durch eine Über­
gangsbestimmung zu gewährleisten, daß die am 
1. August 1989 anhängigen Verwaltungsverfahren 
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Renner 

Berichterstatter 

iJ; 

nach den bis dahin gehenden BUAG~Regelungen 
abgeschlossen werden können. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s sen e n 

• J •. G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige J. 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1989 06 20 

Josef Hesoun 

Obmann 
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1010 der Beilagen 3. 

Bundesgesetz vom XXXXX, ~it dem 
das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge­

setz geändert wird 

Der Nationalrat hat'beschlossen: 

Artikel I 

, Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsge­
setz, BGBI. Nr. 414/1972, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 618/1987, wird wie 
folgt geändert: . 

1. § 2 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für den Sachbereich der Abfertigungsrege­
lung sind Betriebe (Unternehmungen) im Sinne des 
§ 1: , 

a) Baumeisterbetriebe, Maurermeisterbetriebe, 
Bauunternehmungen, Baueisenbieger- und 
-verlegerbetriebe, Demolierungsbetriebe, 
Betriebe der Inhaber von Konzessionen des 
Maurergewerhes nach §6 des Baugewerbege­
setzes, RGBI. Nr. 193/1893, Deichgr~ber­
und Erdbewegungsbetriebe, Gewässerregu­
lierungsbetriebe, Wildbach- und Lawinenver­
bauungsbetriebe, Betriebe für Meliorationsar­
beiten, Straßenbaubetriebe, Güterwegebaube­
triebe, Kaminausschleiferbetriebe, Fassaden­
beschichtungsbetriebe (ausgenommen Be­
triebe der Maler und Anstreicher); 

b) Steinmetzmeisterbetriebe, Betriebe der Inha­
ber von Konzessionen des Steinmetzgewer­
bes nach § 6 des Baugewerbegesetzes, RGBI. 
Nr. 193/1893; 

c) Dachdeckerbetriebe, Pflastererbetriebe ; 
d) Hafnerbetriebe (ausgenommen die reinen 

Erzeugungsbetriebe), Platten- und Fliesenle­
gerbetriebe ; . 

e) Brunnenmeisterbetriebe,Betriebe der Inhaber 
, von Konzessionen für dasBrunnenmacherge~ 
werbe nach § 6 des Baugewerbegesetzes, 
RGBI. Nr.193/1893, Tiefbohrbetriebe, 
Gerüstve:deiherbetriebe, Betriebe der Verlei­
her von Baumaschinen mit Bediemingsperso~ 
nal, Isoliererbetriebe, Asphaltiererbetriebe, 
Schwarzdeckerbetriebe, Steinholzlegerbe­
triebe, Terrazzomacherbe,triebe, Stukkateur-: 
und Gipserbetriebe, Kunststeinerzeugerbe­
triebe;,. 

z 
f) Zimmererbetriebe ünd BJtriebe 'der' ~inllaber 

von Konzessionen dek Zimrrierhlannsgewh.: 
bes nach § 6, des Bau~ewerbegesetzes, iRGBt 
Nr. 193/1893,soVieit, sieiIichFfabtiksmäßig" 
betrieben werden; Pirkettlegerbettlebe/" ' 

g) SpeziaJbetriebe, die :YätigKeiten 'verrichten;' 
die ihrer Art nach;iii.den ''Tätigkeitsbereich 

. der Betriebe nachlit:a: bis Hallen;" . 
" h) Pers(jnalbereitstelluIigsb~tiiebe; bezüglich 

jener Arbeitnehmer, die zu Tätigkeiten über~ 
lassen werden, die ihrer Art nach. inden 
Tätigkeitsbereichd~r~etrle,benä,chJit.a~is g 
fallen." " , , , , . 

,2.§ 8 samt Übe~schrifda~te~;',; 

"Urlaubs;ep.t~cri~'. ' 
§ 8. (1) Dem Arbeitnehmer 'geoühitbei;'Anttitt 

des Urlaubes· ein Urlaiibsentgelt(Url~fibsgeld 
zuzüglich UriaubszuschJß); das den in der An\virt­
schaftsperiode erworbenen" Anwartschaften, . (§ 4 
Abs.2) und der Dauer desUriaubeserttspricht. 
Fällt in die Anwartschaftsperiode eine kollektivv~r­
tragliehe Lohnerhöhung, ,'sosindJürdie. Berec;h~ 
nung aller Anwartschaftendieser Anwartsdlaftspe­
riode jene Zuschlagswerte heranzuzieheIl' die si<;h 
auf Grund der Lohnerhöhung j ,ergeben; "Der: 
Anspruch auf das Urlau~$ent~lt richte~ sichgegeI\! 
die Urlaubs~ und Abfertigungsi5asst;. ' 

(2) Der Arbeitgeberhat:bej det;.ftir"denSitzAes 
Betrie bes zustän digen : ~andesstelle. ,de]; i "Urlaubs-, 
und Abfertigungskassezu .eine.m für die.Auszah-, 
lung an den Arbeitnehme.r,:?:<itgere~hterTermip, 
frühestens jedoch einen:M<:>Il.~t;yor deOlyereil)har· 
ten Urlaubs antritt um, Ü~ClrWei~ung ,desentspr~~ 
chenden Urlaubsentgeltes ~inzllrei<;hen.E:r hat; ~i~h 
hiebei vorerst auf Grund der vorhandenen, U nterla-, 
gen zu übetzeugen,daß der Arbeitn~hmer i~ Z~lt~ 
punkt des ,Urlaubsantrittes bereitsden:Udaubsan­
spruch erworben hat. 

(3) Die Urlaubs- und Abfertigüngskassehat:das 
auf Grund der Einreichurtg des.Arbeitgebers-die­
sem zu überweisende Urlaubsel}tgelt;nach'den, 
erworbenen Anwartschaften zu berechnen und auf 
das vom Arbeitgeber füiäieUöer'Wieserreh Urlaubs­
ent.gelte einzurichtende bespndere r<,ont<;> zu\iber­
welsen. 
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(4) Muß der Arbeitgeber auf Grund des verein­
barten Urlaubs antrittes bereits vor Vollendung der 
46. Anwartschaftswoche um Überweisung des 
Urlaubsentgeltes einreichen, so hat die Urlaubs­
und Abfertigungskasse die noch nicht gemeldeten 
Anwartschaftswochen nach dem Durchschnitt der 
bisher in der laufenden Anwartschaftsperiode 
erworbenen Anwartschaften zu berechnen. Allfäl­
lige Unterschiede zwischen dieser Berechnung und 
den tatsächlich erworbenen Anwartschaften sind 
bei, Mi- nächsten Berechnung eines Urlaubsentgeltes 
oder bei ~iner Abfindung auszugleichen. 

, \(~) pie AllsZ,ahl).1pg:d,es, jeweils gebÜhrenden 
Urlaubsel1tge)tes, hat, der J\rbeitgeber am letzten 
J\rbeitst~ V()f, ,4em..:url,~ubsantritt unter Berück­
sich~igung, gesi~zli~h~r94el' kollektivvertraglicher 
Bestimmungel1 i,ib!!r, ,die'Lohnzahlung vorzuneh­
men.Hiebei istdem:Arbeitnehmer auch der von 
d~r:,U.~)aub~-,ul1d 'Abfe,rtigungskasse vorgesehene 
Abrechnung~Q:ac/1w~is alJsz;ufolgen. Der Arbeitneh­
mer hat, iden Er,haltdes , Urlaubsentgeltes dem 
Ad~ei~geberzu bestätigen" 

"(6) Wird das Urlaubseingelt dem Arbeitnehmer 
währerid des Arbeitsverhältnisses nicht oder bei 
Urlaubshaltung nicht zur Gänze innerhalb von drei 
Monaten nach Überweisung durch die Urlaubs­
und Abfertigungskasse(Abs. 3) ausbezahlt und der 
Urlaubs- und Abfertigungskasse nicht rücküberwie­
sen, so hat der AI'beiigeber ab diesem Zeitpunkt für 
das, nichtverbr~ucht~ Urlaubsentgelt der Urlaubs­
und A,bfertigungskasseZip.sen in der Höhe von 
10vH p. a.zu ,entrichten. pie Urlaubs- und Abfer­
tigungskasse kanp. aUSr\icksichtswürdigen Grün­
den die Zinsen herabsetzen oder erlassen. 

, '(7) Verbraucht der' Arbeitnehmer während des 
Arbeitsverhältnisses den Urlaub nicht oder nur zu 
einem Teil, hat der Arbeitgeber ein bereits überwie­
senes Urlaubsentgelt im Ausmaß des nicht ver­
brauchten 'Urlaubes der Urlaubs- und Ahferti­
gungskasse binnen zwei Wochen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zUrückiuzahlen. 

(8) bie,U rla~bs- und' Abfertigungskasse kann 
das, U daubsi!ntgelt . 'dem', Arbeitnehmer direkt aus~, 
zahlen, wenn der Arbeitgeber die in Abs. 5 und 7 
vorgesehenen Bestimmuilgen nicht erfüllt hat, mit 
der'EMrichtungfälligerZuschläge für mehr als 
zwei' Züschlagsieiiräume im RÜckstand ist oder 
kein besondere'sKontofürU~laubsentgelte (Abs. 3) 
eingeri'C!1tet"hat" ' 

'3.',§23 wird folgender Satz angefügt: 

"Der' Urlaubs- und Abfertigungskasse ist vom 
Arbeitgeber.: überdies die Einsicht in sämtliche 
Unterlagen;beireffend'das' besondere Konto für 
U rJa.ubsentgelte, gemäß, §, 8 Abs. 3 zu gewähren." 

(§2~'~~~.3 bis 8Iau~;;~: 
;;(3) 'Leistet dei AtbeitgeberdieserAufforderung 

nicht oder nur teilweise Folge, so hat die Urlaubs-

und Abfertigungskasse zurEintreibung nicht recht­
zeitig entrichteter Beträge einen Rückstandsaus­
weis auszufertigen. Dieser Ausweis hat den Namen 
und die Anschrift des Schuldners, denrückständi­
gen Betrag, die Art des Rückstandes samt Neben­
gebühren, den, Zuschlagszeitraum, allf den die 
rückständigen Zuschläge entfallen, un,d allenfalls 
vorgeschriebene Verzugszinsen zu enthalten. Die 
Urlaubs- und Abfertigungskasse hat auf dem Aus­
weis zu vermerken, daß der Rückst~ndsausweis 
einem die Vollstreckbarkeit hemmenderi Rechtszug 
nicht unterliegt. Der Rückstandsausweis ist Exeku­
tionstitel im Sinne des §J der Exekutionsordnung. 

(4) Als, Nebengebühr kann die Urlaubs- und 
Abfertigungskasse in den Rückstandsausweis einen 
pauschalierten Kostenersatz für die du.cch die Ein­
leitung und Durchführung der zwangsweisen Ein­
treibung bedingten Verwaltungs auslagen mit Aus­
nahme der im Verwaltungsweg oder im gerichtli­
chen Weg zuzusprechenden Kosten: aufnehmen. 
Der Anspruch auf die im Verwaltungsweg oder im 
gerichtlichen Weg zuzusprechenden Kosten wird 
hiedurch nicht berührt. Derpauschalierte Kosten­
ersatz beträgt 0,5 vH des einzutreibenden Betrages, 
mindestens jedoch 20 S. Der Ersatz kann für die­
selbe Schuldigkeit nur einmal vorgeschrieben wer­
den. Allfällige Anwaltskosten des Verfahrens ,zur 
Eintreibung der Zuschläge dürfen mir insoweit 
beansprucht werden, als sie i~ Verfahren über 
Rechtsmittel auflaufen. 

(5) Ein Einspruch gegen den Rückstandsausweis 
gemäß Abs. 3 ist vom Arbeitgeber bei der Bezirks­
verwaltungsbehörde einzubringen. Diese hat mit 
Bescheid über die 'Richtigkeit der Votschreibung zu 
entscheiden. ' 

(6) Bestreitet der Arbeitgeber die V OJ;schreibung 
gemäß Abs. 1. mit der Begründung, niCht in den 
Geltungsbereich dieses ßundesgesetzes tu fallen, so 

" hat die Bezirksverwaltungsbehördeauf Antrag der 
U~laubs- und Abfertigungskasse ehestens, späte­
stens aber einen Monat nach Einlangen: des Antra­
ges mit Bescheid festzustellen, ob der Arbeitgeber 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes: unterliegt. 

(7) Über Berufungen gegen einen Be~cheid nach 
Abs. 5. oder 6 entscheidet der Landeshauptmann. 
G~gen die, Entscheidung des Lande~ha:uptmannes 
ist eine weitere Berufung unzulässig. Bildet Gegen­
stand des Verfahrens die Frage, ob für das in 
Betracht kommende Arbeitsverhäitn:is dieses Bun­
desgesetz Anwendung findet, so endet der Rechts­
mittelzug beim Bundesminister f!ir Arbeit und 
Soziales; dieser hat, wenn gleichzeitig die Höhe 
des RÜckstandes bestritten wird, auch darüber zu 
entscheiden. 

(8) Der Urlaubs- und Abfenigungskasse ist zur 
Eintreibungnicht rechtzeitig entrichteter Zuschläge 
die Eirrbringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 
Abs. 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz ·1950)." 
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5. Nach\iS wird ein § 2~ a eingefügt, der lau-
tet: 

"S 25 a.!;(l) Wird ein Betrieb übereignet, so haf­
tet der ErWerber für Zuschläge, die sein Vorgänger 
zu zahlen gehabt hätte, unbeschadet der fondau­
ernden Haftung des Vorgängers sowie der Haf­
tung des Betriebsnachfolgers nach § 1409 ABGB 
unter Bedachtnahme auf § 1409 a ABGB und der 
Haftung des Erwerbers nach § 25 des Handelsge­
setzbuches für die Zeit von höchstens zwölf Mona­
ten vom Tag des Erwerbes zurückgerechnet. Im 
Fall einer 'Anfrage bei der Urlaubs- und Abfeni­
gungskasse' haftet er jedoch nur mit dem Betrag, 
der ihm alS'Rückstand ausgewiesen worden ist. Lei­
stet der Betriebsnachfolger der Aufforderung der 
Urlaubs- und Abfenigungskasse, den Rückstand 
seines Vorgängers binnen 14 Tagen zu bezahlen, 
nicht Folge, so hat die Urlaubs- und Abfenigungs­
kasse einen Rückstandsausweisauszufertigen. § 25 
Abs. 3 bis 8 gilt sinngemäß. 

(2) Abs.; 1 gilt nicht bei einem Erwerb aus einer 
Konkursmasse oder im Zuge eines V olIstreckungs­
verfahrens: . 

(3) Geht der Betrieb auf 
1. einen >Angehörigen des Betriebsvorgängers 

gemä$ !,\ps. 4, 
2. eine ~'M'I, Betrieb des Vorgängers wesentlich 

beteili~.te Person gemäß Abs. 5 oder 
3. eine Person mit wesentlichem Einfluß auf die 

Geschäftsführung des Betriebsvorgängers (zB 
Geschäftsführer, leitender Angestellter, Pro­
kurist) über, so haftet dieser Betriebsnachfol­
ger ohne Rücksicht auf das dem Betriebsüber­
gang zugrunde liegende Rechtsgeschäft wie 
ein Erwerber gemäß Abs. 1, solange er nicht 
nachweist, daß er die Zuschlagsschulden nicht 
kannie·,bzw. trotz . seiner Stellung im Betrieb 

':(1!.jl • 

des V~f:9~ngers mcht kennen konnte. 

(4) Angehörige gemäß Abs. 3 Z 1 sind: 
1. der Ehegatte i 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Ver­

wandten zweiten und dritten Grades in der 
Seitenlinie, und zwar auch dann, wenn die 
Verwandtschaft auf einer unehelichen Gebun 
beruht; 

3. die Verschwägenen in gerader Linie und die 
Verschwägerten zweiten Grades in der Sei­
tenliniF'.i:\lnd zwar auch dann, wenn die 
SchwitgeiSchaft auf einer unehelichen Gebun 
beruhi)';:!:' . . 

4. die W~Wi('Pflege)eltern und dieWahl(Pflege)­
kinder; 

5. der Lebensgefähne; 
6. unbeschadet der Z 2 die im § 32 Abs.2 der 

Konkursordnung genannten Personen. 

(5) Eine Person ist an einem Betrieb wesentlich 
beteiligt, wenn sie zu mehr als' einem Vienel Anteil 
am Betriebskapital hat. Bei der Beuneilung des 
Anteiles am Betriebskapital ist der wahre wirt­
schaftliche Gehalt und nicht die äußere Erschei- . 
nungsform des Sachverhaltes maßgebend. Die 
§§ 22 bis 24 der Bundesabgabenordnung sind sinn­
gemäß anzuwenden. . 

(6) ,Stehen Winschaftsgüter, die einem Betrieb 
dienen, nicht im Eigentum des Betriebsinhabers, 
sondern im Eigentum einer der im Abs. 4 genann­
ten Personen, so haftet der Eigentümer der Win­
schaftsgüter mit diesen GUtern für die Zuschläge, 
solange er nicht nachweist, daß er die Zuschlags­
schulden nicht kannte bzw. trotz seiner Stellung im 
Betrieb nicht kennen konnte. 

(7) Die zur Venretung juristischer Personen 
berufenen Personen und die gesetzlichen Vertreter 
natürlicher Personen haften im Rahmen ihrer Ver­
tretungsmacht neben den durch sie vertretenen 
Zuschlagsschuldnern für die von diesen zu entrich­
tenden Zuschläge insoweit, als die Zuschläge aus 
Verschulden des Venreters nicht eingebracht wer­
den können." 

6. Die Zitierung in § 26 Abs. 2 lautet: 

,,§ 8 Abs. 6 urid 7". 

7. § 27 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Lehnt die Urlaubs- und Abfenigungskasse 
den Antrag ab oder erledigt sie den Antrag nicht 
binnen sechs Wochen, so kann der Arbeitgeber bin­
nen zwei Wochen bei der zuständigen Bezirksver­
waltungsbehörde die bescheidmäßige Erledigung 
seines Antrages binnen Monatsfrist begehren. Im 
übrigen ist § 25 Abs. 7 sinngemäß anzuwenden." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. August 1989 
in Kraft. ' 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes anhängigen Verfahren über die 

. Entrichtung der Zuschlagsleistung (§ 25 Abs. 3 bis 
7 BUAG, BGBI. Nr. 414/1972, in der Fassung des 
BGBI. Nr.618/1987) sind nach den bis 31.Juli 
1989 geltenden Vorschriften zu erledigen. . 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betraut. 
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